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 Der Auftrag

 Das Verfahren
» Das Basisverfahren

» Das Kernaufgabenmodell

» Die Qualitätseinschätzung der Schule (QES)

» Besondere Fragestellungen („Anlass“)

» Daten und Dokumente

» Die Unterrichtsbeobachtung

Gliederung



Schulinspektion wird in Niedersachsen zukünftig …
 weiterhin Entwicklungsimpulse in der Einzelschule entfalten,

 Schulformbezug realisieren, aber
» in einem Basisverfahren erfolgen,

das für alle Schulformen ähnlich ist (Kernaufgabenmodell) und
» das mit besonderen Fragestellungen verknüpft werden kann,

deren Beantwortung Steuerungsinformationen für das MK liefern,

 die Elemente Datenanalyse – schulische Selbsteinschätzung
– Schulbesuch umfassen,

 zentrale schulische Handlungsfelder in den Fokus nehmen.
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Auftrag



Die zentralen Verbesserungen im neuen Verfahren

 Fokussierung

 Weniger Aufwand für die Schulen

 Besondere Fragestellungen

 Prozessqualität

 Qualitätseinschätzung der Schule (QES)

 Abgleichgespräche

 Qualitätsentwicklung bei jedem Item

 Optimierung der Schnittstelle zur Weiterarbeit

 Unterstützung bei der Aufgabe, die Eigenverantwortung 
wahrzunehmen
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Basisverfahren



Untersuchungsgegenstände der Inspektion sind 

 die Qualität des Unterrichts und der curricularen Arbeit

 die Qualität der Prozesse, die diese Arbeiten unterstützen

durch den Vergleich der Einschätzungen der Schule selbst 
(in der QES) mit denen der Schulinspektion

DialogQualitätseinschätzung 
der Schule

Einschätzung der 
Schulinspektion im NLQ
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Basisverfahren



7Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium  Referat 31  07.10.2014

Handlungsebenen





1

Bildungsangebote gestalten

Schulentwicklung
steuern

Ergebnisse 
beachten

Kooperationen 
gestalten

Schule leiten

Ergebnisqualität

Unterrichtsqualität 

Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium  Referat 31

Strukturmodell Schulinspektion

Unterrichts‐
beobachtung

Kernaufgaben‐
modell



Handlungsfelder

1. Ergebnisse und Erfolge der Schule beachten (Standards, Abschlüsse)

2. Unterricht und Bildungsangebote gestalten, individuell fördern 
(Schuleigene Curricula, Lehrerhandeln im Unterricht, 
Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung, individuell fördern)

3. Schule leiten (Führungsverantwortung der Schulleitung , Beteiligung von 
Schülerinnen, Schülern und Eltern)

4. Kooperationen gestalten (Lehrerkooperation, Kooperation mit Schulen 
und anderen Partnern)

5. Schulqualität entwickeln (Qualitätsentwicklung, Schulprogramm)
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Kernaufgabenmodell



Bildungsangebote 
gestalten

Schulentwicklung 
steuern

Ergebnisse 
beachten

Kooperationen 
gestalten

Schule leiten

Kernaufgabenmodell ‐ Handlungsfelder
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Schule leiten Schulentwicklung
steuern

Bildungsangebote
gestalten

Kooperationen
gestalten

Ergebnisse beachten

Unterrichtsqualität
fördern
L1

Schulprogramm 
fortschreiben
S1 

Curriculum
entwickeln
B1 

Interne 
Zusammenarbeit 
gestalten
K1

Ergebnisse bewerten
E1 

Schule organisieren
L2

Unterrichtsqualität
entwickeln
S2

Unterricht
verbessern
B2

Übergänge gestalten
K2

Ressourcenver‐
waltung bewerten
E2

Zusammenarbeit 
fördern
L3

Kompetenzen
erweitern
S3

Leistungskriterien
anwenden
B3

Bildungsangebote 
erweitern
K3

Personalentwickelung 
fördern
L4

Schulqualität sichern
S4

Individuell fördern
B4

Erziehungsberechtigt 
und Schülerschaft 
beteiligen
L5

Individuell beraten 
und unterstützen
B5

Schulleitungs‐
handeln überprüfen
L6

Präventiv arbeiten 
und Schulklima
gestalten 
B6

5 + 2 KA



Beispiel für „Grundlegende Anforderungen“
im Qualitätsbereich

Bildung gestalten / Individuell fördern
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Kernaufgabenmodell ‐ Handlungsfelder



Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in kompetenzorientierten
Unterrichtseinheiten 
konkretisiert.

• vgl. Kerncurricula: "Aufgaben 
der Fachkonferenz„

• Erlass: 
„Schulformübergreifende 
und schulformbezogene 
Beratung an den Schulen in 
Niedersachsen“ vom 
02.04.2011

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
entwickelt auf der 
Grundlage ihres 
Schulprogramms 
und ihrer 
Arbeitspläne ein 
schuleigenes 
Curriculum, das 
kontinuierlich 
evaluiert und 
verbessert wird. 

Bildung gestalten/individuell fördern

Vers
ion 

1
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in kompetenzorientierten
Unterrichtseinheiten 
konkretisiert.

• vgl. Kerncurricula: "Aufgaben 
der Fachkonferenz„

• Erlass: 
„Schulformübergreifende 
und schulformbezogene 
Beratung an den Schulen in 
Niedersachsen“ vom 
02.04.2011

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern
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ion 
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in abgestimmten 
Arbeitsprozessen der 
Fachkonferenzen auf der 
Grundlage der Kerncurricula 
erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in kompetenzorientierten
Unterrichtseinheiten 
konkretisiert.

• vgl. Kerncurricula: "Aufgaben 
der Fachkonferenz„

• Erlass: 
„Schulformübergreifende 
und schulformbezogene 
Beratung an den Schulen in 
Niedersachsen“ vom 
02.04.2011

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
entwickelt auf der 
Grundlage ihres 
Schulprogramms 
und ihrer 
Arbeitspläne ein 
schuleigenes 
Curriculum, das 
kontinuierlich 
evaluiert und 
verbessert wird. 

Bildung gestalten/individuell fördern
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in kompetenzorientierten
Unterrichtseinheiten 
konkretisiert.

• vgl. Kerncurricula: "Aufgaben 
der Fachkonferenz„

• Erlass: 
„Schulformübergreifende 
und schulformbezogene 
Beratung an den Schulen in 
Niedersachsen“ vom 
02.04.2011

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind in kompetenzorientierten
Unterrichtseinheiten 
konkretisiert.

• vgl. Kerncurricula: "Aufgaben 
der Fachkonferenz„

• Erlass: 
„Schulformübergreifende 
und schulformbezogene 
Beratung an den Schulen in 
Niedersachsen“ vom 
02.04.2011

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern• Arbeitspläne jährlich anpassen

• Tagungsrhythmus für 
Fachgruppen‐ und 
Fachkonferenzarbeit zur 
Anpassung der Arbeitspläne 
verbindlich festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonferenzen der Schule 
haben schuleigene Arbeitspläne 
erstellt, auf die sich der Unter‐
richt bezieht , Teilkriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbezogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die Schule 
hat ein Konzept zur 
Medienerziehung erarbeitet“
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Kernaufgabe Grundlegende 
Anforderungen

Anmerkungen
Hinweise

Rechts- und 
Verwaltungs-
vorschriften

Die schuleigenen Arbeitspläne 
sind erarbeitet. 

• Arbeitspläne jährlich anpassen
• Tagungsrhythmus für 

Fachgruppen‐ und Fachkonfe‐
renzarbeit zur Anpassung der 
Arbeitspläne ver‐bindlich
festlegen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.1 „Die 
Fachkonfe‐renzen der Schule 
haben schuleige‐ne
Arbeitspläne erstellt, auf die 
sich der Unter‐richt bezieht , 
Teil‐kriterium 2.3 
„Fachübergreifendes und 
projektbe‐zogenes Lernen sind 
Bestandteil des Curriculums“
und Teilkriterium 2.6 „Die 
Schule hat ein Konzept zur 
Medienerzie‐hung erarbeitet“

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen

Übergreifende Konzepte und 
Unterrichtsvorhaben sind in 
den schuleigenen 
Arbeitsplänen berücksichtigt.

• Schuleigenes Curriculum und 
Schulprogramm miteinander 
verzahnen

• an das Ergebnis der 
Erstinspektion anknüpfen, 
Teilkriterium 2.5 „Die Schule 
hat besondere Konzepte zum 
Bildungsauftrag des 
Niedersächsischen 
Schulgesetzes entwickelt und 
umgesetzt (z.B. 
Gesundheitsförderung, 
Umweltbildung, interkulturelle 
Bildung).“

• NSchG § 2 (Bildungsauftrag)
• Erlasse z. B.: 

„Berufsorientierung an 
allgemein bildenden Schulen“
vom 01.12.2011

• Curriculum Mobilität
• Grundsatzerlasse der 

allgemein bildenden Schulen
• Orientierungsrahmen 

Schulqualität in 
Niedersachsen 2.1

Curriculum 
entwickeln

Die Schule 
verbessert ihr 
schuleigenes
Curriculum.

Bildung gestalten/individuell fördern

• Kerncurricula der Fächer, 
ebd. Aufgaben der 
Fachkonferenz

• NSchG §32 II 
(Schulprogramm) NSchG § 35 
(Gestaltung der Lehrpläne 
durch die Schule) NSchG §
122 (Arbeit der 
Fachkonferenzen)

• Grundsatzerlasse der 
allgemein bildenden Schulen 
in ihren jeweiligen 
Schulformen
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Was braucht die Schule, um eine 
(Selbst‐)Einschätzung
vornehmen zu können?



der Instrumente und Begrifflichkeiten wie z. B.:

 QES (Qualitätseinschätzung der Schule)

 Kernaufgaben (KA)

 Grundlegende Anforderungen (GA)

 Grundkenntnisse über Prozesse

Kenntnisse 



Kenntnisse 

 über Arbeitsstände und Vorgehensweisen, die zur Erfüllung 
der Kernaufgabe vordringlich zu leisten sind 

(GA = Grundlegende Anforderungen)

 über Prozesse
» Woran erkennt man, dass man im Prozess ist? 

» Was wird verbindlich umgesetzt? 

» Was ist abgesichert?

Orientierungshilfen:

 Hinweise und Beispiele 



Grundlegende 
Anforderungen 
werden nicht 

erfüllt

GA erfüllt

Entwickelt

Eingeführt

Abgesichert

Grundlegende 
Anforderungen 
werden erfüllt.

Die Prozesse 
sind geklärt 
und werden 
teilweise 
umgesetzt.

Die Prozesse 
sind 
verbindlich 
eingeführt.

Die Prozesse 
werden 
überprüft 
und 
verbessert.

Einschätzung der Qualität schulischer Prozesse
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Gliederung

 Der Auftrag

 Das Verfahren

 Reflexion der Ergebnisse

 Portal für interne Evaluation

 Evaluation



















Der neue
Unterrichtsbeobachtungsbogen



Zielsetzungen

 Gemeinsame Vorstellung von „gutem 
Unterricht“

 Für alle Schulformen geeignet

 Kann auf allen Ebenen der 
Unterrichtsbeobachtung genutzt werden 
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Unterrichtsbeobachtungsbogen



Konstruktion

 Die Überschriften dienen allein der 
Gliederung, nicht der zusammenfassenden 
Einschätzung von Merkmalen.

 Der UBB beschreibt den Grundkonsens 
hinsichtlich wesentlicher Merkmale guten 
Unterrichts.
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Unterrichtsbeobachtungsbogen



 Aussagen nur zu beobachtbarem
Unterrichtsgeschehen

 Verzicht auf Vollständigkeitsanspruch

 Eindeutigkeit: Vermeidung von und/oder‐
Verknüpfungen

 Daten werden der Schule z. T. deskriptiv 
zurückgemeldet

 Verknüpfung deskriptiver Elemente mit 
Qualitätsaussagen
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Unterrichtsbeobachtungsbogen



 Kompetenzorientierung 

 Erfassung der besonderen Qualität 
verschiedener Sozialformen  

 keine Zusammenfassung einzelner Items

 keine Bewertungsskala (1 – 4)

 keine Normierungen (z. B. 75 %)
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Unterrichtsbeobachtungsbogen
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Unterrichtsbeobachtungsbogen



herausragende 
Qualität

noch 
akzeptabel

nicht mehr 
akzeptabel

unzureichende
Qualität
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Unterrichtsbeobachtungsbogen
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Fachliche Kompetenzen 
 Unterrichtsmerkmal Indikatoren  Hinweise & Erläuterungen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften 
12. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten 

problemorientierte Aufgaben. 
Die Aufgabenstellung ermöglicht 
 unterschiedliche Lösungswege 
 komplexe Lerngelegenheiten 
 die Anwendung fachspezifischer 

Lösungsstrategien 
 anspruchsvolle / intelligente 

Übungs-/ Wiederholungsphasen 
 kognitive Herausforderungen 

Gymnasium/ SekII: Operatoren 
verdeutlichen den Anspruch der 
Aufgabenstellung. 
 
FöS GE: Die Aufgaben 
berücksichtigen Bezüge zur 
Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler (im Sinne von 
Lebensbedeutsamkeit, 
Individualisierung, 
Handlungsorientierung). 
 
BBS: Die Aufgabenstellung ist 
Teil einer vollständigen 
Handlung.  

Gym-Erlass Abs. 2.6/2.7 
 
 
 
 
KC FöS GE 

13. Der Unterricht unterstützt die 
Erweiterung der Fachkompetenz. 

Der Unterricht berücksichtigt 
 fachspezifische Ausdrücke und 

Fachtermini 
 fachspezifische Verfahren und 

Methoden 
 die Verwendung fachspezifischer 

Arbeitsmittel. 
 die Erweiterung von 

fachspezifischem Wissen 
 die Aktivierung des Vorwissens 
 die Vernetzung unterschiedlicher 

Fächer 
 stellt Aufgaben, die dem Erwerb 

kognitiven Wissens dienen  

Wenn in einer Unterrichtsstunde 
überwiegend AFB 1 
angesprochen wird, trifft dieses 
Merkmal nicht zu. 
 
BBS: Hierzu gehört auch die 
Erweiterung der beruflichen 
Handlungskompetenz. 

NSchG  § 6, § 9, § 10, § 10a, 
§ 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 
17, § 18, § 19, § 20 
GS-Erlass Abs. 6.1 
HS-Erlass Abs. 9.1 
ObS-Erlass Abs. 10a 
RS-Erlass Abs. 10 
IGS-Erlass Abs. 12.1   
Gym-Erlass Abs. 11.1/ 11.5  
EPA-Präambeln 
KC-Präambeln 

 
 

einleitende Informationen
dezidierte Indikatoren, Rechts‐ und Verwaltungsbezüge sowie 
schulformbezogene Hinweise und Erläuterungen

Unterrichtsbeobachtungsbogen ‐ Handbuch
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29%

13%

58%

Zeitanteile der  Sozialformen

Einzelarbeit

Kooperative
Arbeitsformen

Plenum

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< 25%

to 50%

to 75%

> 75%

Sprachanteil der Lehrkraft

Plenum

0%

20%

40%

60%

80%

100%

28 Die Arbeitsform
Plenum ist geeignet, das

Unterrichtsziel zu
erreichen

29 Die Schülerinnen und
Schüler sind erkennbar

beteiligt

30 Die Schülerinnen und
Schüler gestalten die
Plenumsarbeit durch

eigene Beiträge aktiv mit

31 Es gibt Interaktion
zwischen Schülerinnen

und Schülern
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Einzelarbeit

Kooperative Arbeitsformen

Plenum

Anteil der Zielebenen in den Sozialformen
(bezogen auf die in der jeweiligen Sozialform gesehenen Sequenzen)

Z3

Z2

Z1

Unterrichtsbeobachtungsbogen ‐ Auswertungsformate
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Unterrichtsbeobachtungsbogen ‐Mögliche Auswertungsformate

29%

13%

58%

Zeitanteile der  Sozialformen

Einzelarbeit

Kooperative
Arbeitsformen

Plenum

Unterrichtsorganisation

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Der Unterricht verläuft ohne
organisatorsiche Zeitverluste

2 Die Unterrichtszeit wird als 
Lernzeit genutzt

3 Der Unterricht verläuft
geordnet

Anteil der Anforderungsbereiche in den Sozialformen
(bezogen auf die jeweilige Summe der Zielebenen)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Einzelarbeit

kooperative 
Arbeitsformen

Plenum

AFB I AFB II AFB III

Schülerinnen und Schüler gestalten das Plenum aktiv mit

0

20

40

60

80

100

0 bis 25% 25% bis 50% 50% bis 75% > 75%



 Beobachtungen werden zusammengefasst und in 
beschreibender Form zurückgemeldet

 Keine Aussagen zu einzelnen Unterrichten

 Keine Zusammenfassung einzelner Items

 Keine Bewertungsskala (1 – 4), 
nur „trifft zu/trifft nicht zu“
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Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen



Anregungen für die weitere Arbeit

 Die Schule interpretiert die Ergebnisse in Bezug
auf die zugrunde liegenden Prozesse: 

» Wie gut haben wir das (beabsichtigte) Ergebnis erreicht?
» Wie ist es dazu gekommen?

 Sie zieht Schlüsse daraus, z. B. Folgerungen für

» Unterrichtspraxis
» schuleigenen Arbeitspläne
» Leitbild/Schulprogramm
» kollegiale Hospitationen
» Fortbildungen
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Gliederung

 Der Auftrag

 Das Verfahren

 Reflexion der Ergebnisse

 Portal für interne Evaluation

 Evaluation



Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtung und 

Einschätzung zur Prozessqualität

 Schulleitung

 Lehrkräfte

 Schulvorstand mit NLSchB (Dezernent/in) und ggf. 
Schulträger

Ergebnisübergabe und Reflexion



58

Allgemeines zur Organisation 
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Einsatzplanung

Schulauswahl: 

 alle Schulen, deren Erstinspektion länger als 3 Jahre 
zurückliegt 

Nicht eingeplant werden:

 Neugründungen und von der Auflösung betroffene Schulen 
mit weniger als 3 Jahrgängen 

 Zusammenlegungen im  ersten Jahr
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Frühzeitige Bekanntgabe des Inspektionszeitraumes
 Information der NLSchB  6 Monate
 Information der Schule 3 Monate

Gründe für Verschieben bzw. Absagen
 Schulleitungsstelle nicht besetzt, langfristig erkrankt
 Kumulierung von Belastungsfaktoren, die für sich 

genommen keinen Absagegrund darstellen 
(Einzelfallentscheidung)

Einsatzplanung



 „Was sind Ihre Fragen?“

 „Was ist Ihr Interesse?“

 „Was würde Ihnen helfen?“

oder: 

„Wie können sie die Inspektion für ihre Arbeit nutzen?“

Das wäre wichtig, im Vorfeld zu wissen……



 Dialogisches Verfahren: Durch Respekt, Offenheit und 
Transparenz geprägtes Inspektionsverfahren, dass es den 
Schulen ermöglichen soll, „im Dialog“ mit dem Inspektionsteam 
das geeignet Vorgehen zur Bearbeitung der Kernaufgaben 
herauszuarbeiten

 Qualitätseinschätzung durch die Schule

 Gespräche

 Hypothesen des Inspektionsteams über die Schulqualität
verdichten sich schließlich zu einer Qualitätseinschätzung des 
Inspektionsteams

 Abgleich der Einschätzungen

 Stärken, Entwicklungsbereiche, mögliches Anschlusshandeln

Welche Elemente sind bedeutsam für den Inspektionsverlauf?



1. Tag

Anreise 

große Pause Vorstellung im Lehrerzimmer

vormittags Aushang des Besuchsplans

90 Minuten Gespräch mit der Schulleitung

60 Minuten Gespräch mit den Erziehungsberechtigten

2.Tag

vor der 1. Std. Aushang des Besuchsplans  

vormittags Unterrichtsbesuche

90 Minuten Gespräch mit den Lehrkräften und ggf. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern

3. Tag

vor der 1. Std. ggf. Aushang des Besuchsplans  

vormittags ggf. Unterrichtsbesuche

45 Minuten Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern

90 – 120 Minuten Abgleichgespräch mit der Schulleitung

4. Tag

Reflexion mit den Lehrkräften

Refelexion mit Schulleitung/Schulvorstand und 
Dezernent/Dezernenten
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Vorgehen

In den Gesprächen:

 das Vorgehen bei der Umsetzung der Kernaufgaben klären

 Entwicklungsbereiche erkennen und

 mögliches Anschlusshandeln identifizieren.

Durch die Kommunikation und den Abgleich der Einschätzungen
Impulse für die Weiterentwicklung geben. 

 externe Evaluation der Qualität schulischer Prozesse



 Die Möglichkeiten des Verfahrens nutzen: 
z. B. ausgewählte Bereiche vertieft betrachten

 Die Inspektion für sich nutzen: „Was sind unsere Fragen? 
Was sind unsere Interessen? Was würde uns helfen?“

 Sich auf das Verfahren einlassen

Wie kann das gut gelingen?
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Gliederung

 Der Auftrag

 Das Verfahren

 Reflexion der Ergebnisse

 Portal für interne Evaluation

 Evaluation



 Das Kernaufgabenmodell ist als Grundlage für die 
Qualitätsentwicklung für alle Schulformen geeignet.

 Die Kernaufgaben und Grundlegenden 
Anforderungen sind grundsätzlich für alle 
Schulformen relevant.

 Die den Kernaufgaben und Grundlegenden 
Anforderungen zugeordneten Hinweise und 
Rechtsbezüge stellen eine gute Hilfe für die Schulen
dar.
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Evaluation ‐ Kernaufgabenmodell



 Die Schulleitungen schätzen die frühzeitige 
Einbeziehung in die Entwicklung des künftigen 
Inspektionsverfahrens durch das NLQ.

 Einzelne differenzierte Hinweise zur 
schulformspezifischen Ausschärfung.
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Evaluation ‐ Kernaufgabenmodell
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 Mehrere Workshops mit Schulleitungen und 
Seminarleitungen

 Arbeitstagungen mit der NLSchB

 Diskussionen mit Wissenschaftlern
(Prof. Meyer, Prof. Lersch)

 Erprobung in Schulen 

Ergebnis: Große Zustimmung

Evaluation ‐ Unterrichtsbeobachtungsbogen



Weitere Informationen und 

Instrumente auf 

www.nlq.niedersachsen.de

Abteilung 2 ‐ Schulinspektion


